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SwissBoxing Federation 

office@swissboxing.ch 
www.swissboxing.ch 

 
 
 

 
Beitrags-Reglement von Lizenzgebühren: 

 
1.1 Amateure: Gültigkeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 
 

Alterkategorien   

Schüler (bis 15 Jahre) CHF 30.00 

Kadetten und Junioren CHF 100.00 

Amateure CHF 150.00 

Leichtkontakt Boxen 
Bis vollendetes 15. Altersjahr 

CHF 10.00 

Leichtkontakt Boxen 
Ab vollendetem 15. Altersjahr 

CHF 30.00 

Ausstellen von Duplikaten CHF 25.00 

 
1.2 Profi- und Managerlizenzen (Gültigkeit: Kalenderjahr): 
 

Profis CHF 150.00 

Manager CHF 300.00 

Privatveranstalterlizenzen CHF 500.00 

1.3 Offizielle und Kampfgericht (Gültigkeit: Kalenderjahr) 
 

Zeitnehmer CHF 60.00 

Punkt- und Ringrichter CHF 60.00 

Übungsleiter und Wettkampftrainer CHF 60.00 

Mitglieder Verbandsrat oder TK, falls sie keine 
andere Lizenz besitzen 

CHF 60.00 

Art. 2 Gebühren für Veranstaltungen: 

 
2.1 Veranstaltungsgebühren 
 

Light-Contact Box-Veranstaltungen CHF 80.00 

Nationales Amateur-Meeting CHF 120.00 

Internationales Amateur-Meeting CHF 150.00 

Meetings mit einem oder zwei Profikämpfen CHF 200.00 

Meetings mit 3 – 4 Profikämpfen CHF 250.00 

Meetings mit mehr als 4 Profikämpfen CHF 300.00 



52.1 Gebühren_01.10.22_D 2 / 3  

 
2.2 Gebühren für das Kampfgericht (Ring- und Punktrichter, die Jury, Zeitnehmer und 

Delegierte) 
 

Punktrichter, Ringrichter, Zeitnehmer CHF 100.00 

Kleiderentschädigung je Ringrichter CHF 20.00 

Delegierter (wird vom Verband übernommen)  CHF 200.00 

Die Offiziellen kommen für das Essen und Konsumentationen selber auf. 

2.2.1 Reisespesen (gemäss Art. 5) und Übernachtungen für das Kampfgericht 

Kann den Offiziellen die Rückreise aus Zeit- oder Distanzgründen nicht zugemutet werden, 
hat der Veranstalter für eine angemessene Übernachtungsmöglichkeit zu sorgen. 

 
2.2.2 Bei Doppelveranstaltungen, die mehr als 5 Stunden dauern, ist ein Zuschlag von 50% Auf die 

Veranstaltungsabgaben zu bezahlen. 

2.3 Abgaben für Profikämpfe, je Paarung 
 

Mindestabgaben 3. Serie Boxer CHF 200.00 

Mindestabgaben 2. Serie Boxer CHF 400.00 

Mindestabgaben 1. Serie Boxer CHF 650.00 

Für Kampfbörsen (pro Kampfpaarung) bis CHF 9‘999.00  8% 

Für Kampfbörsen (pro Kampfpaarung) ab CHF 10‘000.00  6% 

Schweizermeisterschaften  CHF                  500.00 

Für Internationale Titelkämpfe können Pauschalen vereinbart werden   

2.4 Abgaben für Profikämpfe im Ausland je Boxer 
 

Abgaben 3. Serie Boxer CHF 100.00 

Abgaben 2. Serie Boxer CHF 200.00 

Abgaben 1. Serie Boxer CHF 300.00 
Art. 3 Meisterschaften: 

 
3.1 Meisterschaftsabgaben 
 

Meisterschaften der Schüler – Kadetten – Junioren CHF 0.00 

Medaillen für Schüler-Kadetten-Junioren Meisterschaft CHF 0.00 

Deutsch- oder Westschweizermeisterschaft CHF 350.00 

Medaillen für Deutsch- oder Westschweizermeisterschaft Veranstalter 

SM Nationale Ausscheidungen CHF 0.00 

SM Halbfinale und Finale CHF 0.00 

Die Gebühren und Spesen des Kampfgerichtes, ausgenommen die 
Hotelspesen werden von SwissBoxing übernommen.  
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3.2 Weitere Entschädigungen und Gebühren 
 

Für Spesen der teilnehmenden Vereine CHF 0.00 

Die Vize-Schweizermeister erhalten vom Veranstalter je CHF 100.00 

Die Schweizermeister erhalten vom Veranstalter je CHF 150.00 

 
Art. 4 Mitgliederbeiträge und sonstige Gebühren 

 
Eintrittsgebühr für Vereine (einmalig) CHF 350.00 

Jahresbeitrag für Vereine (neue Vereine pro rata) CHF 450.00 

Auslandstartbewilligungen (zusätzlicher Versicherungsschutz) CHF 15.00 

Bearbeitungsgebühr für verspätete Gesuche und Meldungen CHF 30.00 

 

 
Art. 5 Spesenregelungen 

 
Reisespesen: 2. Klasse SBB vom Wohn- zum Sitzungs- oder 
Veranstaltungs-Ort, auf CHF 5.00 aufgerundet 

CHF  

Sitzungsgelder je Tag CHF 60.00 

Ausbildungen je Kurstag für den Chef Ausbildung 

Zusätzlich je Vorbereitungstag 

CHF 

CHF 

200.00 

50.00 

Ausbildungen je Kurstag für die Instruktoren CHF 200.00 

Ausbildungen je Kurstag für die Prüfungsexperten CHF 40.00 

 
Art. 6 Inkrafttreten 

Das Reglement wurde in der Sitzung der Technischen Kommission vom 24. Januar 2009 und 
des Verbandsrates vom 31. Januar 2009 angenommen und der Delegiertenversammlung vom 
25. April 2009 zur Annahme vorgeschlagen. 

Dieses Reglement tritt am 26. April 2009 in Kraft. 
 

 
Die Änderungen der Spesenregelung wurde vom Verbandsrat am 13. September 2014 
angenommen. Es tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. 

 

 
........................................ ...................................... 

Andreas Anderegg   
Präsident Vize-Präsident 


